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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 14.03.2022    

 
 

Förderung einer Maßnahme der Jugendsozialarbeit 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben des nachstehend aufgeführten Trägers der freien Jugendhilfe 
für die Durchführung der Maßnahme wird auf der Grundlage der Jugendförderrichtlinie des 
Landkreises Vorpommern-Rügen und der dafür bereitgestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2022 
gefördert: 
 
  JAM GmbH                                     i. H. v.  26.718,93 €. 
 
 

 

 

Stralsund, 25. Februar 2022 

 
 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0331 

Status: öffentlich 
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Begründung:  

Die Bereitstellung der Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit ist laut vertraglicher 
Vereinbarung gemäß § 6 Absatz 2 KJfG M-V zwischen dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Sport M-V und dem Landkreis Vorpommern-Rügen geregelt. 

 

Träger: JAM GmbH 

Antrag vom: 25. November 2021 

Maßnahme: Regelangebot der Jugendberufshilfe – Berufliche Integration und 
Familienaktivierung - BiFa 

Maßnahmezeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022 

Hauptschwerpunkt: aufsuchende Jugendsozialarbeit im Bereich Übergang Schule/Beruf 

Ziele: 

- Verbesserung der Schnittstellen und Hilfsangebote für mehrfach benachteiligte 
junge Menschen im Bereich des Übergangs zwischen Schule und Beruf im Alter von 
16 bis 25, welche individuell und multikausal von beruflicher und sozialer 
Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind 

- Besondere Förderung der beruflichen und sozialen Integration junger Menschen 

- Spezielle Unterstützung im Hinblick auf eine bessere gelingende soziale und 
berufliche Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

- Unterstützung von Jugendlichen, die sich durch das bestehende Hilfesystem nicht 
(mehr) ansprechen lassen 

- (Re-)Integration von jungen Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die 
bereits (mehrere) Ausbildungs- und Maßnahmeabbrüche erlebt haben oder davon 
bedroht sind 

Das Projekt „Berufliche Integration und Familienaktivierung“ – „BIFA“ ist das einzige 
Projekt seiner Art im Landkreis Vorpommern-Rügen und hat sich mittlerweile über viele 
Jahre hinweg landkreisweit ausgedehnt und entwickelt sowie erfolgreich etabliert. In allen 
Sozialräumen des Landkreises stehen mittlerweile an 5 Standorten (Stralsund, Ribnitz-
Damgarten, Bergen, Bad Sülze, Barth) Büro- und Beratungsräume für das Projekt zur 
Verfügung. Im Projekt „Bifa“ werden Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen eines 
umfassenden Case-Managements (Anamnese, Kompetenzfeststellung, Entwicklungsplanung, 
Vermittlung in Ausbildung/Arbeit, Qualifizierung, Steuerung, Nachbetreuung) beraten und 
begleitet, um sie in ihrer beruflichen Orientierung zu stärken und sie auf dem Weg in die 
berufliche Eigenständigkeit zu unterstützen. Innerhalb des Projektes sollen u.a. ihre 
persönlichen Kompetenzen und Sachkenntnisse hinsichtlich einer Ausbildungs- und 
Berufsreife aufgebaut und gleichzeitig etwaige Ausbildungshemmnisse abgebaut werden. 
Darüber hinaus soll den jungen Menschen gezielt in besonders schwierigen 
Lebenssituationen geholfen und Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden, um sie in den 
Arbeitsmarkt (re-)integrieren zu können bzw. ihre Ausbildungsreife zu stärken und ihnen 
eine sichere Brücke im Übergang zwischen Schule und Beruf ermöglichen zu können.  

Dieses Projekt wird dabei ganz besonders in der aufsuchenden mobilen Jugendsozialarbeit 
genutzt. Mit Hilfe dieses Projektes sollen die 3 Jugendsozialarbeiter*innenstellen mit den 
notwendigen Sachmitteln ausgestattet werden, um ihre o.g. Projektziele erfolgreich 
erreichen zu können. Die aufsuchende Arbeit wird dabei insbesondere im ländlichen Raum 
dringend benötigt, um auch dort lebende Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf 
erreichen zu können. Dieses Angebot wird vor allem mit Hilfe des Einsatzes von 
Beratungsmobilen geleistet. Aufgrund der bereits beschriebenen notwendigen 
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flächendeckenden und landkreisweiten aufsuchenden mobilen Jugendsozialarbeit sind 
besondere Kostenformen wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beratungsmobile, 
sowie ein erhöhter Trägeraufwand im Bereich der Verwaltung zur Koordinierung dieser 
Aufgabe unbedingt erforderlich.  

 

Erläuterungen zur Kostenaufstellung: 

Für diese spezifische Maßnahme entstehen durch den Einsatz von geleasten 
Beratungsmobilen für dieses Angebot der aufsuchenden Jugendsozialarbeit im gesamten 
Kreisgebiet kontinuierlich erhöhte Benzin- und Leasingkosten, sowie Unterhaltungs- und 
Versicherungskosten.  
Daher wurden diese für dieses Projekt notwendigen Ausgaben bereits in den vergangenen 
Jahren durch den Jugendhilfeausschuss im Rahmen einer Einzelfallentscheidung anerkannt 
und gefördert.  

 

Kostenplan: Gesamtkosten:    29.687,70 € 

  davon lt. Richtlinie grundsätzlich 

   nicht zuwendungsfähige Kosten:            0,00 € 

  zuwendungsfähige Kosten:             29.687,70 € 

 

Finanzierungsplan: Landkreis Vorpommern-Rügen: 26.718,93 €  (90,00 %) 

   Eigenmittel des Trägers:   2.968,77 €  (10,00 %) 

   Gesamtausgaben:                           29.687,70 € (100,00 %) 

 

Vorschlag der Verwaltung nach Prüfung des Antrages                                                           
auf Grundlage der Jugendförderrichtlinie LK V-R                                                                               
unter Berücksichtigung einer Einzelfallentscheidung: 26.718,93 € 

gefördert im Vorjahr (2021):      25.711,00 € 

 

Hinweis: 

Der Antrag ist fristgemäß eingegangen. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde beantragt 
und bewilligt.  

Nur mit Hilfe der vorgeschlagenen Zuwendung kann die aufsuchende Jugendsozialarbeit im 
ländlichen Raum sowie die festen Anlaufstellen in Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Bergen 
für mehrfach benachteiligte junge Menschen nachhaltig gewährleistet werden. 
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Anlagen: 
 
keine 
 
  
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 26.718,93 EUR 

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 3620000.5419000 500.000,00 EUR 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: 2023       500.000,00 EUR 
Haushaltsjahr: 2024       500.000,00 EUR 
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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